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1. Anlass zur Änderung  
der bestehenden 2. Änderung des Bebauungsplanes BP-06-013 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt (Oder) hat am 16.11.2006 den 
Bebauungsplan BP-06-013 „August–Bebel–Str.35 - 1.Änderung“ als Satzung 
beschlossen. Die amtliche Bekanntmachung erfolgte am 06.12.2006. 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans wurde am 30.06.2009 als Satzung beschlossen. 
Mit der Bekanntmachung am 15. Juli 2009 und Inkrafttreten der 2. Änderung wurde den 
veränderten Anforderungen an die Entsorgung von Niederschlagswasser im Plangebiet 
entsprochen. Gleichzeitig ist die Kennzeichnung zur Lage des Bergbaugebietes 
Altbergbau den aktuellsten Erkenntnissen entsprechend korrigiert worden. 
 
Eine 3. Änderung wird aus Gründen weiterer Erkenntnisse zum Plangebiet einerseits zur 
Niederschlagswasserentsorgung, der tiefgreifenden Prüfung zur Bebaubarkeit der 
Flächen und andererseits dem nicht bestehenden Bedarf an Flächen für 
Kleinsiedlungsgebiete erforderlich. 
Diesen Erkenntnisständen folgend soll  die zur Verfügung stehende Fläche, bei 
Beachtung der weiterhin eingeschränkten Möglichkeiten der Verbringung von 
Niederschlagswasser und der sehr komplizierten topographischen Verhältnisse, für eine 
Bebauung mit Einzelhäusern das Planungsrecht vorbereitet werden. 
 
Unter Beachtung der nicht erfolgreichen Umsetzung der nördlich gelegenen 
Flächenanteile, festgesetzt mit einem Kleinsiedlungsgebiet, wird nunmehr die 
bedarfsgerechte Festsetzung einer weiteren WA-Fläche, ergänzend zu dem ehemaligen 
WA 1, vorgesehen. 
Damit soll die bebaubare Fläche auf ca. 12800 m² inclusive Verkehrs- und Nebenflächen 
(Grundstückszufahrten) begrenzt werden. 
Der gesamte von der 3. Änderung erfaßte Flächenanteil beträgt nach der 
zwischenzeitlich erfolgten Vermessung  31748 m². 
Davon werden ca. 5.700 m² Fläche als private Grünfläche (PG) aus der 2. Änderung 
unverändert übernommen. Damit beträgt der von der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes BP-06-013 erfasste Flächenanteil  26.048 m². 
Das sind  17,3 %  der Gesamtfläche des B-Plan – Gebietes. 
 
Mit der 3. Änderung wird die Bebauung auf den südlich gelegenen Grundstücksteil 
konzentriert. Gleichzeitig wird die Erschließung über eine öffentliche Verkehrsfläche 
(Verlängerung der Dr. Hugo-Kinne-Straße) festgesetzt. 
 
Der nördliche Teil des Grundstückes bleibt frei von baulichen Anlagen durch die 
Festsetzung eines durchgehenden Grünzuges in Ost-West-Richtung. 
 
Damit soll sowohl den Zielsetzungen der Bereitstellung von Baugrundstücken als auch 
der Erhaltung und Ergänzung von Grünflächen entsprochen werden. 
Gleichzeitig wird mit dieser Nutzungszuordnung eine umfassende Lösung der 
Entsorgungsprobleme mit Oberflächenwasser erreicht. 

 
Die wesentlichen Grundzüge des städtebaulichen Konzeptes, die Entwicklung des 
Gebietes zu einem Wohn- und Gewerbestandort sowie die grünordnerischen 
Zielsetzungen bleiben erhalten und werden in der 3. Änderung des Bebauungsplans  
BP-06-013 „August-Bebel-Straße 35“ entsprechend fortgeschrieben.  
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2.  Bebauungsplanäderungsverfahren zum  

3. Änderung des Bebauungsplans BP-06-013 „August-Bebel-Straße 35“  
 
Das Bebauungsplanänderungsverfahren für die 3. Änderung des BP-06-013 soll im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt werden: 

 
- Ein Bebauungsplan darf im vereinfachten Verfahren aufgestellt werden, wenn durch 

die Änderung oder Ergänzung die Grundzüge der Planung der 2.Änderung des 
Bebauungsplans BP-06-013 „August- Bebel- Straße 35“ mit Begründung, 
Umweltbericht und Grünordnungsplan nicht berührt werden. 

- Das vereinfachte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die 
Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Entsprechende Anhaltspunkte 
liegen hier nicht vor. 

- Das vereinfachte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der in § 1 Abs.6 Nr.7 Buchstabe b genannten Schutzgüter 
bestehen.  
Eine entsprechende Prüfung erfolgte im Rahmen dieser Bebauungsplanänderung. 

  
Von der Planänderung betroffen sind die Darstellungen zu den Kennzeichnungen der 
„Fläche für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser“ im westlichen 
Plangebiet des Bebauungsplanes. Die Kleinsiedlungsgebiete WS1 und WS2 entfallen 
und werden teilweise durch die Erweiterung des allgemeinen Wohngebietes WA 1 
ersetzt. Gleichfalls erfolgt eine Erweiterung der öffentlichen Verkehrsflächen und die 
Änderung der Festsetzung Kleinsiedlungsgebiet WS 2 (Teilfläche) in eine private 
Grünfläche. 
 
Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes und Begründung wurden gem. § 13 
Abs. 2 Pkt. 2 + 3 BauGB im Rahmen einer Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit 
sowie einem berührten Träger öffentlicher Belange zur Stellungnahme innerhalb einer 
angemessenen Frist bis zum 18.07.2011 gegeben. Im Rahmen dieser Beteiligung gab 
es keine Stellungnahmen mit wesentlichen Äußerungen zu den vorgenommenen Teilen 
der Planänderungen, die eine Überarbeitung des Planentwurfs bewirkten.  
Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §3 Abs. 1 und §4 Abs. 1 BauGB 
wurde aufgrund der geringfügigen Änderungen / Ergänzungen abgesehen. 
 
Die Grundzüge der Planfassung des Bebauungsplanes BP-06-013 „August-Bebel-
Straße 35“ - 1. Änderung und 2. Änderung mit Begründung, Umweltbericht und 
Grünordnungsplan bleiben erhalten. 

 
 
 
 

3.  Veränderungen gegenüber der 2.Änderung des Bebauungsplans BP 06-013, 
 

Im Folgenden werden nur die Veränderungen zur 2. Änderung des Bebauungsplans  
BP-06-013 dargestellt. Alle anderen Aussagen der 2. Änderung behalten weiterhin ihre 
Gültigkeit. 
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Zu     12. Festsetzungen des Bebauungsplanes 

12.1 Art der baulichen Nutzung 
nach Baunutzungsverordnung BauNVO erster Abschnitt  

 
- Die im nördlichen Teil des westlichen Bebauungsplangebietes festgesetzten 

Kleinsiedlungsgebiete WS1 und WS2 entfallen und werden teilweise in ein 
allgemeines Wohngebiet WA 1 umgewandelt und neu strukturiert. 

- Die verbleibenden, nicht bebaubaren Flächen werden als private Grünfläche 
festgesetzt. (PG) 

- Erweiterung der öffentlichen Verkehrsfläche / Erschließung 
- Änderung (Reduzierung) der „Fläche für die Rückhaltung und Versickerung von 

Niederschlagswasser“. 
- Im Mischgebiet MI 4 erfolgt eine Plankorrektur: die Anzahl der zulässigen 

Vollgeschosse wird einheitlich auf III (vorher III und teilw. V) festgesetzt. 
 

Zu   12. 2  Maß der baulichen Nutzung nach Baunutzungsverordnung  (BauNVO) 
 

Im vorliegenden Bebauungsplan wird das Maß der baulichen Nutzung durch die 
Grundflächenzahl (GRZ), der Geschossflächenzahl (GFZ) und der Anzahl der 
Vollgeschosse bestimmt. 
 
WA  1  GRZ: 0,35 
 
Eine Überschreitung der GRZ gemäß § 19(4) BauNVO durch Garagen, Stellplätze 
und ihre Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche wird ausgeschlossen. Die GFZ wird  
beibehalten. 
 
Die Festsetzung der Zulässigkeit einer Bebauung in II - geschossiger Ausführung 
wird aus der bestätigten 2. Änderung übernommen.  Das entspricht der Zielsetzung 
einer Bebauung mit Einzelhäusern  auf Grundstücken mit  600  bis  900 m² Fläche. 
Die vorgesehene III - geschossige Bebauung für das ehemalige WA 1 entfällt. 

 
Daraus folgend ändert sich die Übersicht zur Darstellung der Art und des Maßes der 
baulichen Nutzung entsprechend: 
 

 
Bezeichnung  
Baugebiet 

Grundflächenzahl 
GRZ 

Geschoßflächenzahl 
GFZ 

Anzahl der 
Vollgeschosse 

 
WA  1_______ 
 

 
0,35 
 

 
0,4 
 

 
2 
 

    
WA 2 0,35 0,8 3 
WA 3 0,35 0,8 3 
WA 4 0,35 0,8 3 
MI 1.1 0,6 1,2 3 
MI 1.2 0,6 1,6 5 
MI 3 0,4 1,0 2, 3 und 5 
MI 4 0,4 1,4 3 
MI 5 0,4 1,4 5 
MI 6 0,4 0,8 2 
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Zu   12.5  Verkehrserschließung 
 

Die Erschließung des allgemeinen Wohngebietes WA  1 erfolgt durch eine festgesetzte 
öffentliche Verkehrsfläche (Straßenraum mit 6,50 m Breite) als Anbindung an die bereits 
realisierte Planstraße A (Dr.-Hugo-Kinne-Straße): 
 

- Ausbaubreite 4,75 m 
- Mischverkehrsfläche , am Ende mit Wendehammer 
- Begegnungsfall PKW / LKW 
- Straßenbegleitende Mulde, teilweise (außerhalb des Altbergbaugebietes) 

 
 

Zu   12.6  Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 
 
Die unter Punkt 12.6 der 2. Änderung getroffenen Aussagen behalten grundsätzlich ihre 
Gültigkeit. 
 
Die Fläche für Regenrückhaltung wird entsprechend der aktuellen Berechnungen auf 
eine Größe von insgesamt ca. 3400 m² festgelegt. Für das Becken wurde bereits ein 
separates Grundstück (Flur 90; Flurstück 171) mit einer Fläche von 2400 m² gebildet. 
 
Die mit der 2. Änderung vorgesehene Erweiterungsfläche, neben der funktionsfähig 
abgenommenen Rückhalteanlage, war aus Gründen der nicht ausreichend erkennbaren 
Umfänge an in den WS 1 und WS 2 zu errichtenden Bauwerken, zur Gewährleistung 
einer Entsorgungssicherheit erforderlich. 
Für die nunmehr mit der 3. Änderung vorgesehene Bebauung mit Einzelhäusern liegt 
eine definitive Flächenberechnung für die innerhalb des Bergbaubereiches 
eingeordneten bebaubaren Grundstücksflächen vor. 
Die sich daraus ergebenden Einleitungsumfänge in die o.g. Anlage für 
Regenrückhaltung sind konkret definiert und von der Unteren Wasserbehörde geprüft 
worden. 
 
Im öffentlichen Straßenraum werden die Anlagen für die Oberflächenentsorgung, vor 
allem für die von dem Altbergbau unterwanderten Grundstücksteile, konzentriert. 
Damit ist eine übersichtliche Aufteilung der Oberflächenwasserentsorgung in 
   Durchleitung August-Bebel-Straße 
  und Einleitung in die Regenwasserrückhaltung möglich. 
 

 
Zu   12.7  Öffentliche und private Grünflächen; grünordnerische Maßnahmeflächen 

 
Die Festsetzungen der 2. Änderung betreffend werden die Kleinsiedlungsgebiete WS 1 
und WS 2 aufgehoben und durch die Einordnung des erweiterten WA 1 ersetzt. 
Damit wird die Fläche für das allgemeine Wohngebiet bedarfsgerecht ergänzt und eine 
übersichtliche und klar definierte Flächenstruktur bezüglich der Nutzung festgesetzt. 
Daraus ergeben sich die neu ausgewiesenen Erweiterungen bei den 
Grünflächenanteilen. 
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Die nun nicht für eine Bebauung vorgesehenen Flächenanteile sind dem Anteil „PG“ –
private Grünfläche - zugeordnet und erweitern diesen Grünbereich entsprechend. 
Gleichzeitig wird der nun nicht mehr für die mögliche Erweiterung der Ober-
flächenwasserrückhaltung erforderliche Flächenanteil aus der „Fläche für die 
Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser“ dem PG zugeordnet. 
Insgesamt wird der Anteil an Grünflächen für das gesamte Plangebiet damit umfänglich 
erhöht. 
 
Damit ergeben sich folgende Ergänzungen/Änderungen an den Textlichen 
Festsetzungen zur Grünordnung: 

 
Festsetzungen  5 und 8  
Aufgrund der Planänderung entfallen hier die Aussagen zu Kleinsiedlungsgebieten. 
 
Festsetzung  12  
 
Im Bereich der Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft – Fläche 3 – wird die Erhaltung des vorhandenen Gehölzbestandes und die 
Ergänzung auf den gehölzfreien Flächen mit standortheimischen Sträuchern festgesetzt, 
die Fläche soll sich nach der Ergänzungspflanzung in freier Sukzession als 
geschlossene Gehölzpflanzung weiter entwickeln.  
Ausnahmsweise können gärtnerische Nutzungen zur Aufschulung von Gehölzen 
(Baumschulquartiere) zugelassen werden. Bauliche Anlagen sind nicht zulässig. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

 
Begründung zur Festsetzung 12 (Ergänzung) 
 
Diese Flächenfestsetzung dient dazu, die Ziele für die Flächen zum Schutz, zur Pflege 
und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft zu definieren. Bei der Fläche handelt 
es sich um eine private Grünfläche, die den angrenzenden Baugebieten zugeordnet 
werden kann. Zielstellung soll hier die Erhaltung des vorhandenen Gehölzbestandes und 
die standortgerechte Ergänzung mit einheimischen Gehölzen, die sich in freier 
Sukzession weiter entwickeln soll, sein. Diese Fläche hat als Abstandsgrün und als 
naturnaher Lebensraum im Verbundsystem eine besondere Bedeutung. 
Die Grünflächen sollen auch als ruhiger Übergangsbereich in die angrenzenden Räume 
gestaltet werden. Aufgrund der Lage und Größe sind private Gartennutzungen nicht 
sinnvoll möglich. Aus diesem Grund soll eine ruhige, kommerzielle Gartennutzung z. B. 
als Baumschulquartier für Gehölzpflanzungen, ermöglicht werden. Damit sind außer den 
Pflanz-, Pflege- und Rodungsarbeiten keine Störungen der angrenzenden Flächen zu 
erwarten. Die Möglichkeit der Ausnahme bezüglich der zul. Nutzung ist bis Erreichen 
eines Gehölzbestandes (überschirmter Bereich) über eine Fläche von 65% der privaten 
Grünfläche mit der Signatur zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft gegeben.   
Die Fläche oder auch Teilflächen können als Sukzessionsfläche im Flächenpool von 
Frankfurt (Oder) angeboten werden. Sie wurden im Zuge der Freimachung des 
Standortes entsiegelt, so dass ein hohes Ausgleichspotenzial in den Flächen vorhanden 
ist. Die Maßnahmen können als CEF-Maßnahmen (vorgezogene Maßnahmen), 
angeboten werden. Ungewollte Entwicklungen im Verlauf der Sukzession können durch 
Initialpflanzungen von gebietsheimischen Gehölzen korrigiert werden. 
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Festsetzung 13a  
 
Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen, Sträuchern  
und sonstigen Bepflanzungen - Fläche 5 - sind geschlossene Hecken aus 
Laubgehölzen mit einer  Mindestwuchshöhe von 250 cm zu pflanzen. (§ 9 Abs. 1 
Nr. 25a BauGB) 

 
Begründung zu 13a 
 
Mit dieser Festsetzung soll die Abgrenzung zu den angrenzenden Flächen mit 
abwechslungsreichen Heckenstrukturen gesichert werden. Für die Hecken wird eine 
Mindestwuchshöhe vorgegeben, um als Hecke im Plangebiet wirksam zu werden und 
das Landschaftsbild zu prägen, weiterhin wird vorgegeben, dass die Hecken einen 
geschlossenen Eindruck vermitteln sollen, womit Lücken in den Hecken 
ausgeschlossen werden. 

 
 

Zu  9.1    Beschreibung des Vorhabens 
9.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Plans 

 
Mit der Änderung der GRZ im Bereich des WA 1 und der Reduzierung der Fläche für 
Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser an der Planstraße A  
(Dr.-Hugo-Kinne-Straße)  ergeben sich folgende Flächenanteile: 

 
Tabelle: geplante Flächennutzungen 
 
Bezeichnung Fläche Anteil am Plangebiet 
Wohngebiet WA mit GRZ 0,35  40.300 m² 26,7 % 
   
   
Mischgebiet MI mit GRZ 0,6 10.420 m² 6,9 % 
Mischgebiet MI mit GRZ 0,4 56.450 m² 37,4 % 
Private Grünflächen  19.000 m² 12,6 % 
Öffentliche Grünflächen  6.600 m² 4,3 % 
Straßenverkehrsflächen                           
Flächen für Regenrückhaltung/-
versickerung 

14.130 m²        
4.100 m² 

9,4 %                              
2,7 % 

Gesamt 151.000 m² 100% 
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Damit ergibt sich folgende Flächennutzung bei voller Ausnutzung der GRZ: 
 

Tabelle: geplante Bodennutzung - Faktoren zur Ermittlung der jeweiligen Flächenanteile 
 

Bezeichnung Fläche Faktor bef. Fläche allg. Grünfläche 
Wohngebiet mit GRZ 0,35 28.400 m² 0,52 14.768 m² 13.632 m² 
Wohngebiet mit GRZ 0,35 11.900 m² 0,35 4.165 m² 7.735 m² 
     
Mischgebiet MI mit GRZ 0,6 10.420 m² 0,8 8.336 m² 2.084 m² 
Mischgebiet MI mit GRZ 0,4 56.450 m² 0,6 33.870 m² 22.580 m² 
private Grünflächen 19.000 m² 0 0 19.000 m² 
öffentliche Grünflächen  6.600 m² 0 0 6.600 m² 
Straßenverkehrsflächen                           
Flächen für Regenrückhaltung/-versickerung 

14.130 m²        
4.100 m² 

1                
0 

14.130 m²              
0 

0                           
4.100 m² 

Gesamt 151.000 m²   75.269 m² 75.731 m² 
davon Grundfläche 107.170 m²   61.139 m² 46.031 m² 
 

Zu  17.  Flächenbilanz / städtebauliche Kennzahlen 
 
 

Nr. Flächenbezeichnung 
Nutzung 

Flächengröße 
ca. in ha 

Flächenanteil 
in  % 

A Bruttobaugebiet 15,1 100,0 
    

 öffentliche Verkehrsflächen + RRH   1,80 11,9 
 öffentliche Grünflächen   0,66   4,3 
 private Grünfläche   1,90 12,6 
B Nettobaugebiet 10,70 71,2 
    

    
 Flächen für Allgemeines Wohngebiet   4,03 26,6 
 Flächen für Mischgebiet   6,67 44,3 
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